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Generalversammlung unseres
Vereins
Ende April führte unser Verein seine Ge-
neralversammlung durch. WichtigstesTrak-
tandum war die Genehmigung neuer Sta-
tuten. Mit kleinen Änderungen wurde der
vorgelegte Entwurf, wie er in der «Staats-
bürgerin» Nr. 3/4 publiziert war, gutgeheis-
sen. Angenommen wurde auch ein Min-
derheitsantrag der Präsidentin auf Be-
schränkung der Amtszeit für Vorstands-
mitglieder auf zwölf Jahre, bzw. auf die
Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Zentral-
vorstand für Mitglieder, die sowohl dem
einen wie dem anderen Vorstand ange-
hören. Die Generalversammlung schloss
sich der Auffassung an, dass unsere
schnellebige Zeit eine Rotation im Vor-
stand erfordere. Amtszeitbeschränkungen
für Vorstandsmitglieder werden sowohl
von politischen Parteien wie — mehr und
mehr — von Frauenorganisationen vorge-
sehen. Auch unser Dachverband hat an
seiner Delegiertenversammlung vom ver-
gangenen Jahr eine solche Bestimmung in
seine Statuten aufgenommen.
Abgelehnt wurden dagegen zwei Minder-
heitsanträge von Dr. Lydia Benz-Burger.
Der eine Antrag sah vor, dass eine Präsi-
dentin unseres Vereins nicht «Mitglied der
Legislative, Exekutive oder Judikatur» sein
dürfe und bei der Wahl in ein solches
Amt als Präsidentin des Vereins zurückzu-
treten habe. Mit dem anderen Antrag
sollte in den Statuten festgehalten wer-
den, dass «nach Beschluss des Vorstan-
des kandidierenden Mitgliedern in Partei-
ämter die Adressen der Vereinsmitglieder
zur persönlichen Propaganda zur Verfü-
gung gestellt werden» können. Während
der erste Antrag ersatzlos verworfen
wurde, beschloss die Generalversammlung
zum zweiten Begehren, dass die Adressen

der Vereinsmitglieder überhaupt nicht für
persönliche Wahlpropaganda zur Verfü-
gung gesteilt werden dürfen. Dieser Be-
schiuss wird jedoch nur ins Protokoll,
nicht in die Statuten aufgenommen.
Aniass zu lebhaften Diskussionen bot auch
der Vorschlag für einen neuen Vereins-
namen. Die Überzeugung, dass die recht-
liehe Gleichstellung der Frau noch nicht
erreicht sei und das Vereinsziel im Namen
zum Ausdruck kommen müsse, führte zur
Ablehnung einer anderen Bezeichnung.

Für gesunde Finanzen

Der feste Wille zur Weiterführung der An-
strengungen zeigte sich auch bei der
Festsetzung der Jahresbeiträge. Nachdem
die Jahresrechnung 1976 wiederum mit ei-
nem kleinen Ausgabenüberschuss ab-
schloss, sah sich der Vorstand gezwungen,
eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge um
fünf Franken vorzuschlagen. Diesem An-
trag wurde zugestimmt, so dass sich neu
die Beiträge für Einzelmitglieder auf
Fr. 30.—, für Ehepaare auf Fr. 35/— und
für AHV-Bezügerinnen auf Fr. 25.— belau-
fen. In diesen Beiträgen ist das Abonne-
ment für die «Staatsbürgerin» inbegriffen.
Der Abonnementspreis für Nichtmitglieder
beträgt weiterhin Fr. 15.—. Selbstverständ-
lieh sind wir nach wie vor für freiwillige
Spenden sehr dankbar, damit der finan-
zielle Spielraum für besondere Aktionen
grösser wird. Wir erinnern in diesem Zu-
sammenhang nur an die Gemeinderats-
und Stadtratswahlen vom nächsten Früh-
jähr.
Und noch eine Bitte. Unsere Kassierin
wird demnächst die Einzahlungsscheine
für Jahresbeiträge und Abonnemente ver-
schicken; vielleicht ist dies beim Erschei-
nen der «Staatsbürgerin» bereits gesche-
hen. Durch eine rasche Überweisung des
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für Sie zutreffenden Betrages erleichtern
Sie unserer ehrenamtlich tätigen Kassierin
die Arbeit ganz wesentlich.

Neue Vorstandsmitglieder
Zwei Vorstandsmitglieder hatten ihren
Rücktritt erklärt: Frau Dr. Gertrud Heinzel-
mann, amtsältestes Vorstandsmitglied, und
Frau Dr. Gret Haller, eines der amtsjüng-
sten Mitglieder. Der Rücktritt von Frau
Fleinzelmann erfolgte aus gesundheitli-
chen Gründen, jener von Frau Haller we-
gen Übernahme neuer politischer Aufga-
ben an ihrem Wohnort Bern.
Neu in den Vorstand gewählt wurden:
Frau Dr. iur. Marlène Bühlmann, Bezirks-
anwältin, Lägernstrasse 17, 8037 Zürich,
Telefon 26 25 24, und
Frau Barbara Weber, lie. iur., Postfach
1130, 8022 Zürich.
An der Generalversammlung erklärte auch
Frau Dr. phil. Lydia Benz-Burger den Rück-
tritt aus dem Vorstand. Ihr langjähriges
Wirken für unseren Verein werden wir in
der nächsten Ausgabe der «Staatsbürge-
rin» würdigen. M. B.

Dank an Gertrud Heinzelmann
Auf die Generalversammlung 1977 hat Dr.
iur. Gertrud Heinzelmann ihren Rücktritt
aus dem Vorstand unseres Vereins erklärt,
dem sie seit 1954 angehörte. Von 1962 bis
1966 leitete sie den Verein als Präsidentin,
nachdem sie zuvor sechs Jahre lang als
Vizepräsidentin geamtet hatte.
In den vier Jahren ihrer Präsidialzeit ent-
faltete Gertrud Heinzelmann eine rege Tä-
tigkeit für die Gleichberechtigung der
Frau. Sie leistete eigentliche Pionierarbeit,
indem sie als Juristin vor allem die rechtli-

chen Aspekte der Zurücksetzung hervor-
hob. Schon in der zweiten Hälfte der fünf-
ziger Jahre hatte Gertrud Heinzelmann
als eine in Zürich domizilierte Genferin zu
jenen 1414 Welschschweizerinnen gehört,
die an ihrem deutschschweizerischen
Wohnort Eintragung ins Stimmregister ver-
langten und dieses Begehren durch alle
Instanzen zogen, bis es — erwartungsge-
mäss — vom Bundesgericht endgültig ab-
gelehnt wurde. Wie sie die Aktion durch
ihre Broschüre «Schweizer Frau — Dein
Recht» zielbewusst vorbereitet hatte, wer-
tete sie das Verfahren auch während sei-
ner ganzen Dauer publizistisch aus. Aller-
dings stand für die Veröffentlichung ins-
besondere die «Staatsbürgerin» zur Ver-
fügung; der Zugang zu den Tageszeitun-
gen war noch weitgehend verschlossen.
Das gleiche Schicksal erfuhren auch die
prägnant formulierten Artikel Gertrud

galerie
Claudia meyer

Freiestrasse 176, 8032 Zürich
Telefon 01/55 3777

Marie-Hélène Clément (Fehr)

Ölbilder

9. Juni bis 9. Juli 1977

Dienstag bis Freitag 14 bis 18.30 Uhr
Samstag 10 bis 12,14 bis 16 Uhr
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